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ZWECKVERBAND  POLIZEI  RECHTES  LIMMATT  AL

Gesetze,  Verordnungen,  VorschriFten,  Richtlinien

Entschädigungsreglement  für  die Behördenmitglieder  des

Zweckverbands  (gültig  ab 1. Januar  2025)

Die Eneschädigungen  der  Zweckverbandsorgane  werden  nach Art.  6 der  Verbandsstatuten  durch

die Gemeinderäte  der  Verbandsgemeinden  resegesetzt.  Letztmals  erfolgte  diese Festseezung  im

Jahr  2014.  Aurgrund  der  per 1. Januar  2025 getätigten  Erweiterung  des Zweckverbandsgebiets

(BeieriLe der  Gemeinden  Geroldswil  und OeLwil  a.d.L.), gile es durch  den neuFormierten  Verband

das Entschädigungsreglemene  wie Folgt: neu zu beseimmen:

Entschädigungsreglement  für  die Behördenmitglieder  des Zweckverbands  "Polizei  rechtes

Limmattal"

BESTIMMUNGEN  VERBANDSVORSTAND

Are. 1 Grundsatz

Die Mitglieder  des Verbandsvorstands  erhalten  für die ErFüllung  ihrer  AuFgaben  eine

pauschale  jährliche  Grundentschädigung,  aufwandbezogene  Tag- und Sitzupgsgelder

sowie  den Ersatz  ihrer  Spesenauslagen.

Art.  2 Teuerunqsausqleich

Die jährliche  Grundentschädigung  der  Mieglieder  des Verbandsvorstands  wird  der  Teue-

rung  angepasst.  Diese  Teuerungsausgleich  richeet  sich an die in dieser  Hinsicht  gefätleen

BeschlussFassungen  des Regierungsrates  des Kantons  Zürich  (lndexbasis:  Januar  2025).

Art.  3 Sozial-  und Versicherunqsabzüqe

Bei den unt:er  Art.  4 und 5 auFgeführeen  Entschädigungen  handett  es sich um Nettobe-

träge. AnFallende Sozial- und/oder  Versicherungsabzüge werden vom Zweckverband
übernommen.

Die VorstandsmiLglieder  werden  zulaseen des Zweckverbands  gegen  HaFLprliche bei

amtlichen  Verricfü:ungen  versichert.
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ArL. 4 Grundeneschädiqunq

Die jährlichen  Grundeneschädigungen  Für die Mitglieder  des Verbandsvorst.ands  betra-

Verbandspräsident

übrige  Mitglieder

Fr. 1'100.-

Fr. 350,-

In diesen  Grundeneschädigungen  inbegriFren  sind auch die ZeitauFwendungen  Für die

Teilnahme  an betriebsorieneierten  Besprechungen  mit: dem Polizeikorps  und mie der

Verbandsverwaltung.

Art.  5 Taq- und Sitzunqsqelder

Die Tag- und Sitzungsgelder  für  die Mieglieder  des Verbandsvorstands  betragen:

Tagesentschädigung  Fr. 200.-

(anrechenbar  f'ür die Anwesenheie  von 8 und mehr  Seunden  pro  Anlass  und Tag)

Halbtagesentschädigung  Fr. 120.-

(anrechenbar  für  die Anwesenheit:  von 4 bis 8 Stunden  pro  Anlass)

Sitzungsgeld  Fr. 80.-

(anrechenbar  für  die Anwesenheit  von bis zu 4 Stunden  pro  Anlass)

Art.  6 RückerseatLunq  von Spesen  und Austaqen

In derjährlichen  Grundentschädiqung  derVorstandsmiegliederinbegriffen  sind auch die

Ausgaben  für  TeleFonie  und EDV-Antagen,  welche  in Zusammenhang  miL der  Erfüllung

der  AuFgaben  des Zweckverbands  anFalten.  Ebenso  werden  auch die Auslagen  für  die

Aueofahrten  im Bereich  des Zweckverbandsgebiets  miL der  Grundeneschädigung  begli-

chen.

Separat.  abgerechnet  werden  Folgende  Spesen,  welche  im Zusammenhang  mit  Leiseun-

gen zugunsten  des Zweckverbands  erbracht  werden:

-  ' Aueorahrten  ausserhalb  des Zweckverbandsgebiets;

Fahregebühren  für  die Benützung  des öffentlichen  Verkehrs  ausserhalb  des Zweck-

verbandsgebiets;

auswärtige  Essen, welche  den BeUag  eines  gängigen  Tagesmenüs  mit: alkoholFreiem

Getränk  niche übersteigen;

anderweieige  Auslagen  zugunseen  des Zweckverbands.

Die anFallenden  Spesen  werden  nach Ereignis  und gegen  Beleg  jeweils  am Jahresende

abgerechnee  und vergüeee.  Grössere  Be[:räge  können  auch einzeln  rückerstat(:et:  wer-

den.



BESTIMMUNGENRECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Art.  7 Entschädiqunqsreqelunq

Die Entschädigung  der Mitgtieder  der RechnungsprüFungskommission  des Zweckver-

bands  "Polizei  rechtes  Limmattal"  erfolgt  durch  jene  polieische  Gemeinde,  deren  Rech-

nungsprüfungskommission  diese  AuFgaben  wahrzunehmen  hat; und zwar  nach Mass-

gabe  ihrer  getLenden  Besoldungsverordnung.

Der  Zweckverband  vergütee  derjeweils  beereFFenden  politischen  Gemeinde  hierfür  eine

jährliche  Rückerstatt.ung  von pauschal  Fr. 1 '300.  -

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art.  8 InkraFtseLzunq

Dieses  EntschädigungsreglemenL  Für die Behördenmit:glieder  des Zweckverbands  "Poli-

zei rechtes  Limmaetal"  t.riet: unter  Vorbehale  der  Genehmigung  durch  die Gemeinderäee

der  Verbandsgemeinden  rückwirkend  auf' den 1. Januar  2025  in KraFe.

Die Feseseezung  des vorstehenden  EnLschädigungsreglements  verursacht  eine  jährlich  wiederkeh-

rende  Ausgabeim  Umf'ang  von  rund  Fr. 6'200.-zulasten  der  Errolgsrechnung  des Zweckverbands

"Polizei  rechees  Limmaeeal".

Beschluss:

1. Dem in den Erwägungen  zu diesem  Beschluss  auFgeführten  EntschädigungsreglemenL  für

die Behördenmitglieder  des Zweckverbands  "Polizei  rechtes  Limmattal"  wird  zugestimmt.

Dieses wird  für  die Festselzung  durch  die Gemeinderäte  der  Verbandsgemeinden  verab-

schiedee.

2. Geslützt:  auF Art.  27 Verbandsst.atuten  wird  die Rechnungsprüfüngskommission  Weiningen

in ihrer  Funktion  als aktuelle  Verbands-Rechnungsprüfüngskommission  einge[aden,  zu dem

gemäss  'aF.  1 dieses  Beschlusses  verabschiedeten  EnLschädigungsreglemene  Seellung  zu be-

ziehen  undihren  Antrag  innert  30 Tagen  nach ErhalL dieses  Beschlusses  derVerbandsverwal-

eung zukommen  zu lassen.

3. Den Gemeinderäten  der  Verbandsgemeinden  wird  beanUage,  das gemäss  ZiFF. 1 dieses  Be-

schlusses  verabschiedete  Eneschädigungsreglemene  innert.  30 Tagen nach Vorliegen  der

RPK-Seellungnahme  restzusetzen.

4. Nach rechLsgüleiger  Festsetzung  des gemäss  ZVrf. 1 dieses  Beschlusses  verabschiedeten  Ene-

schädigungsreglemenes,  ist dieser  mie Rechesmietelbelehrung  im amelichen  PublikaLionsor-

gan des Zweckverbands  (www.weininqen.ch)  zu verörrent.lichen.
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5. Mieeeilung   an:

alle  Gemeinderäee  der  Verbandsgemeinden  (gile  als AnUag  gemäss  ZFrF. 3)

Verbands-Rechnungsprüfüngskommission; c/o Rechnungsprüfüngskommission Weinin-
gen,  Marc  Isenring  (Präsident),  KirchsUasse  15, 8104  Weiningen  (gilt.  als Aurforderung ge-

rnäss ZKF. 2)

Verbandspräsident

VerbandsverwalLung,  Aktuariae  (gile  als PublikationsauFtrag  gemäss  ZKF. 4)

Verbandsverwaleung,  Rechnungsführung

Zweckverband  Po[izei  rechtes  Limmattal

Mario  Okle

Verbandspräsident

Bruno  Persano

Verbandsakeuar Versand:  10.01.2025
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